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RS OGH 1982/7/13 4Ob353/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1982

Norm

KSchG §28

Rechtssatz

§ 28 KSchG fordert nicht, daß die Handlung zu Wettbewerbszwecken, also im Wettstreit mit Konkurrenten erfolgt und

geeignet ist, den Absatz des Unternehmens auf Kosten der Mitbewerber zu behaupten oder zu fördern.
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